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im 

Förderverein der Seele Stiftung e.V. 

Nach den Regelungen der Satzung beantrage ich die Fördermitgliedschaft im Verein 

Förderverein der Seele Stiftung e.V., Vattmannstraße 5a, 33100 Paderborn. Mir ist 

bekannt, dass ich die Satzung in der jeweils gültigen Fassung im Sekretariat der 

Lummerlandschule oder der Verwaltung der Seele-Stiftung einsehen oder erhalten kann. 

Ich erkenne die Satzung des Fördervereins der Seele Stiftung e.V. an. 

 

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass gemäß den geltenden rechtlichen 

Rahmenbedingungen die Mitgliedschaft im Förderverein ausschließlich auf eine 

natürliche Person oder ein Unternehmen beschränkt ist. Das bedeutet, dass wir aus 

rechtlichen Gründen nicht in der Lage sind, eine Mitgliedschaft auf mehrere Personen, 

wie beispielsweise Ehepaare oder Lebensgemeinschaften, auszustellen. 

 

Im Falle von Eheleuten oder Partnern, die beide den Verein unterstützen möchten, ist es 

erforderlich, dass sich jede Person einzeln für eine Mitgliedschaft entscheidet. Dies stellt 

sicher, dass wir in Übereinstimmung mit steuerrechtlichen Vorschriften handeln können, 

insbesondere bei der Ausstellung von Spendenquittungen, die streng auf den Namen 

des Mitglieds ausgestellt werden müssen. 

 

Fördermitglied 

(Titel) Vor- und Familienname 

 

 

Anschrift 

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 

 

E-Mail 

 

 

 

 

 

  Paderborn, den ____________________ 

 

 

  _____________________________________ 

  Unterschrift Fördermitglied

 ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT  
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Lastschriftermächtigung 

 
Hiermit ermächtige ich den Förderverein der Seele Stiftung e.V. widerruflich zum Einzug eines 

monatlichen Förderbeitrages in Höhe von __________ EUR (mindestens 20 EUR / Monat) 

 

bei Fälligkeit zu Lasten von folgendem Konto abzubuchen. Wenn das Konto die erforderliche 

Deckung nicht aufweist, besteht seitens des Kontoführenden Institutes keine Verpflichtung zur 

Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschrift-verfahren nicht vorgenommen. 

 

Eingezogen werden die oben genannten Mitgliedsbeiträge jeweils bis zum 03. eines Monats, wenn es 

sich um monatliche Mitgliedsbeiträge handelt und jeweils bis zum 03. August eines Kalenderjahres, 

wenn es sich um jährliche Beiträge handelt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die monatlichen Abbuchungen werden dem Konto des Fördervereins der Seele Stiftung e.V. 

gutgeschrieben. 

 

 

Name des Kindes 
 
 

Vorname und Name Kontoinhaber 
 
 

Straße und Hausnummer 
 
 

Postleitzahl und Ort 
 
 

Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
 

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
IBAN             
  
 
 

Datum, Ort und Unterschrift 
 

 


